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32/06 Verkehrsteuern 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 18 Abs. 2m. 

Text 

Einheitswert 

§ 6. (1) Maßgebend ist der Einheitswert, der auf den dem Erwerbsvorgang unmittelbar 
vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt festgestellt ist. 

(2) Bildet das Grundstück, das Gegenstand des Erwerbsvorganges ist, einen Teil einer 
wirtschaftlichen Einheit (Untereinheit), für die ein Einheitswert festgestellt ist, so ist als Wert der 
entsprechende Teilbetrag des Einheitswertes anzusetzen. Der Teilbetrag ist unter sinngemäßer 
Anwendung der Grundsätze, die für die Zerlegung der Einheitswerte gelten, zu ermitteln. 

(3) Haben sich die Verhältnisse zwischen dem unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt 
und dem Zeitpunkt des Erwerbsvorganges (Stichtag) dergestalt geändert, dass nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes die Voraussetzungen für eine Wertfortschreibung oder eine Artfortschreibung oder 
spätestens durch den Erwerbsvorgang die Voraussetzungen für eine Nachfeststellung gegeben sind, so ist 
auf den Zeitpunkt des Erwerbsvorganges (Stichtag) ein besonderer Einheitswert unter sinngemäßer 
Anwendung der Grundsätze für Fortschreibungen oder Nachfeststellungen zu ermitteln; in den Fällen des 
Abs. 2 aber nur dann, wenn sich die Wertabweichung auch auf den Teil der wirtschaftlichen Einheit 
erstreckt. 
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